
Bestimmungen für die Qualifikation 
 
TSV-Schüler- bzw. TSV-Jugendkader alpin 
Saison 2011/12 
 
Kadermodus SCHÜLER 
 

• In den Schülerkader werden nur Läufer der Jahrgänge 1997 und 1998 
aufgenommen. 

• Zur Qualifikation in den TSV-Schülerkader werden die Tiroler 
Schülermeisterschaft und die Landescup-Rennen sowie das ÖSV-
Schülertestrennen und die österreichische Schülermeisterschaft 
herangezogen. 

• Die Beurteilung der Grund- und Renntechnik ist ein wesentliches Kriterium 
bei der Kadererstellung. 

• Neben den Rennergebnissen können durch Trainerurteil des Alpinreferenten, 
des Nachwuchsreferenten und der TSV-Trainer LäuferInnen in den Kader 
aufgenommen werden. 

• Der Verletztenstatus kommt analog zur ÖSV-WO bei Vorliegen eines 
ärztlichen Attestes bis 1. Mai zum Tragen. 

• Grundvoraussetzungen für die Kaderzugehörigkeit: 
- Sportärztlich bestätigte Rennsporttauglichkeit durch den Verbandsarzt 
- Schriftliche Zustimmung des Erziehungsberechtigten 
(Verpflichtungserklärung) 
- Besitz der österreichischen Staatsbürgerschaft 
- Voraussetzung für die Kaderzugehörigkeit ist das Absolvieren des 
kompletten Ausbildungsprogramms des TSV-Schülerkaders. 

 
 
Kadermodus JUGEND 
 

1) Zur Qualifikation in den TSV-Jugendkader werden die Landescuprennen, 
das ÖSV-Schülertestrennen, die ÖSV-Schülermeisterschaft und die FIS-
Rennen (siehe Punkt 4) herangezogen. 

2) Nur die Jugendlichen der Jahrgänge 1994 bis 1996 männlich und weiblich 
werden für den TSV-Jugendkader 2011/12 berücksichtigt. 

3) Für LäuferInnen des Jahrgangs 1996 ist der österreichweite Vergleich ein 
entscheidendes Kriterium für die Kaderaufnahme. 

4) Die vom ÖSV erstellten Nachwuchskader werden aufgrund der Leistungen bei 
Quali-Rennen ermittelt. Analog zum ÖSV-Kadermodus (Nachwuchs männlich 
und weiblich) sind die Leistungen der TSV-Aktiven bei ÖSV-Quali-Rennen 
für die Nominierung in den TSV-Jugendkader entscheidend. 

5) Durch Trainerurteil des Alpinreferenten und der TSV-Trainer können 
LäuferInnen in den TSV-Jugendkader aufgenommen werden. 

6) Verletztenstatus laut ÖSV-WO und IWO 
7) Nachweis einer Unfallversicherung mit Rennrisiko 
8) Sportärztlich bestätigte Rennsporttauglichkeit durch den Verbandsarzt 
9) Schriftliche Zustimmung des Erziehungsberechtigten 

(Verpflichtungserklärung) 
10) Besitz der österreichischen Staatsbürgerschaft 



11) Voraussetzung für die Kaderzugehörigkeit ist das Absolvieren des 
kompletten Ausbildungsprogrammes des TSV-Jugendkaders. 

12) Die sportliche Führung behält es sich vor, bei Bedarf eine sportmotorische 
Testbatterie zur Bestätigung der Kaderzugehörigkeit durchzuführen. 

 
Möglichkeit zum Mittraining 
 
Ein Mittraining für Läuferinnen und Läufer, die nur knapp den Aufstieg in ein ÖSV-
Kader verfehlt haben bzw. aus einem ÖSV-Kader ausscheiden, behält sich die 
sportliche Führung des TSV vor (Trainerurteil).  
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